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Änderungen für drei Millionen Pflegebedürftige

Ab dem 1. Januar 2017, wenn der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft tritt, wird endlich der notwendige

Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung vollzogen. Denn damit werden erstmals die Belange von 1,6

Millionen Menschen mit einer demenziellen Erkrankung gleichberechtigt einbezogen – durch die umfassende

Berücksichtigung von körperlichen und psychischen/kognitiven Beeinträchtigungen.

Niemand wird durch die Umstellung schlechter

gestellt. Die Pflegekassen werden sich ab Mitte

Oktober bis Dezember bei jedem Einzelnen

schriftlich melden und ihn über seinen künftigen

Pflegegrad informieren.“

Ab Anfang kommenden Jahres orientiert sich die

Pflegebedürftigkeit nicht mehr an einem in Minuten

gemessenen Hilfebedarf, sondern ausschließlich daran,

wie stark die Selbstständigkeit beziehungsweise die

Fähigkeiten eines Menschen bei der Bewältigung seines

Alltags beeinträchtigt sind und er deshalb der Hilfe

durch andere bedarf. Es spielt dabei keine Rolle, ob

die Selbstständigkeit aufgrund von körperlichen oder

psychischen Einschränkungen beeinträchtigt ist und welche

Hilfeleistungen tatsächlich erbracht werden. Zu bewerten

ist allein, ob die Person die jeweilige Aktivität praktisch

durchführen kann.

Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des MDS, betont:

nsbesondere Menschen mit Demenz und anderen

gerontopsychiatrischen Erkrankungen werden

besser eingestuft. Sie erhalten nun einen

leichteren Zugang zu den Leistungen der

Pflegeversicherung.“

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VdK:

Die Hilfsangebote und die Unterstützung müssen

bei den Betroffenen auch ankommen. Dazu

gehört vor allem, dass sie gut informiert

werden. Daher brauchen wir in der Zukunft

eine zentrale Anlaufstelle für die Pflegeberatung

und keinen Flickenteppich aus verschiedenen

Beratungsangeboten. Diese Anlaufstelle sollte

nach unserer Auffassung ein fachlich umfassend

besetzter Pflegestützpunkt sein.“

Zahl der Leistungsberechtigten steigt durch

Pflegereform

Bei der Überleitung von den alten Pflegestufen

zu den neuen Pflegegraden gilt der Grundsatz,

dass Pflegebedürftige mit ausschließlich körperlichen

Einschränkungen anstelle der bisherigen Pflegestufe den

nächsthöheren Pflegegrad erhalten. Pflegebedürftige, bei
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denen eine eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt

wurde, werden zwei Pflegegrade höher eingestuft.

Zu den bisherigen drei Millionen Empfängern von

Leistungen der Pflegeversicherung kommen rund 200.000

Personen hinzu, die im kommenden Jahr allein durch

den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zusätzlich einen

Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben

werden. Das Bundeministerium für Gesundheit geht

mittelfristig von bis zu 500.000 Personen aus. Hier wird

augenfällig, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff den

tatsächlichen Unterstützungsbedarfen der Pflegebedürftigen

besser entspricht.
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